
Beklagter: Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum (EUIPO)

Andere Beteiligte im Verfahren vor der Beschwerdekammer: Lifestyle Equities CV (Amsterdam, Niederlande)

Angaben zum Verfahren vor dem EUIPO

Anmelderin der streitigen Marke: Klägerin

Streitige Marke: Unionsbildmarke GREENWICH POLO CLUB — Anmeldung Nr. 17 791 153

Verfahren vor dem EUIPO: Widerspruchsverfahren

Angefochtene Entscheidung: Entscheidung der Ersten Beschwerdekammer des EUIPO vom 10. Mai 2021 in der Sache 
R 300/2020-1

Anträge

Die Klägerin beantragt,

— die angefochtene Entscheidung aufzuheben und die Eintragung der angegriffenen Marke für die streitigen Waren (sowie 
für die übrigen, nicht von der Beschwerde erfassten Waren) anzuordnen; hilfsweise, die Sache an das EUIPO zur 
erneuten Entscheidung zurückzuverweisen;

— die Erstattung der ihr im Zusammenhang mit dem Beschwerdeverfahren entstandenen Kosten anzuordnen.

Klagegrund

— Verstoß gegen Art. 8 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung (EU) 2017/1001 des Europäischen Parlaments und des Rates.

Klage, eingereicht am 30. Juli 2021 — Spanien/Kommission

(Rechtssache T-450/21)

(2021/C 401/16)

Verfahrenssprache: Spanisch

Parteien

Kläger: Königreich Spanien (Prozessbevollmächtigte: S. Jiménez García und J. Rodríguez de la Rúa Puig)

Beklagte: Europäische Kommission

Anträge

Der Kläger beantragt,

— den Durchführungsbeschluss (EU) 2021/988 der Kommission vom 16. Juni 2021 über den Ausschluss bestimmter von 
den Mitgliedstaaten zulasten des Europäischen Garantiefonds für die Landwirtschaft (EGFL) und des Europäischen 
Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) getätigter Ausgaben von der Finanzierung durch 
die Europäische Union (1) für nichtig zu erklären, soweit er bestimmte vom Königreich Spanien getätigte Ausgaben 
betrifft;

— der Kommission die Kosten aufzuerlegen.

Klagegründe und wesentliche Argumente

Die Klage wird auf folgende zwei Gründe gestützt:

1. Erster Klagegrund: Verstoß gegen die Kontrollen der Richtigkeit der Berechnung der Beihilfe, einschließlich der 
Anwendung von Verwaltungssanktionen (Schlüsselkontrolle), da die Auslegung von Art. 31 Abs. 3 der Delegierten 
Verordnung Nr. 640/2014 (2) in Verbindung mit Art. 53 Abs. 4 der Delegierten Verordnung Nr. 639/2014 (3) durch die 
Kommission gegen den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit verstoße.
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Dieser Klagegrund besteht aus vier Teilen (A bis D):

— A: Unzulässige Verhängung von Verwaltungssanktionen wegen Nichterfüllung der Anforderungen der Kennzeich-
nung und Registrierung von Tieren vor dem von einem Mitgliedstaat festgesetzten Zeitpunkt nach Art. 31 Abs. 3 der 
Delegierten Verordnung Nr. 640/2014 in Verbindung mit Art. 53 Abs. 4 der Delegierten Verordnung Nr. 639/2014.

— B bis D: Unzulässige Verhängung von Verwaltungssanktionen nach Art. 31 Abs. 3 der Delegierten Verordnung 
Nr. 640/2014 für Tiere, hinsichtlich derer ein Verstoß gegen die Kennzeichnung und Registrierung bei der 
Durchführung der Verwaltungskontrollen sämtlicher Beihilfeanträge eines Mitgliedstaats a priori festgestellt worden 
sei, der, wie das Königreich Spanien, ein antragsloses System nach Art. 21 Abs. 4 der Durchführungsverordnung 
Nr. 809/2014 (4) anwende, das seinem Wesen nach jedes Risiko für den EGFL ausschließe.

2. Zweiter Klagegrund: Ordnungsgemäße Erstellung von Statistiken von Vor-Ort-Kontrollen mit ausreichender Qualität 
(Schlüsselkontrolle), einschließlich der Größe der Stichprobe und der Wirksamkeit der Risikoanalyse nach Art. 34 der 
Durchführungsverordnung Nr. 809/2014.

(1) ABl. 2021, L 218, S. 9.
(2) Delegierte Verordnung (EU) Nr. 640/2014 der Kommission vom 11. März 2014 zur Ergänzung der Verordnung (EU) Nr. 1306/2013 

des Europäischen Parlaments und des Rates in Bezug auf das integrierte Verwaltungs- und Kontrollsystem und die Bedingungen für 
die Ablehnung oder Rücknahme von Zahlungen sowie für Verwaltungssanktionen im Rahmen von Direktzahlungen, 
Entwicklungsmaßnahmen für den ländlichen Raum und der Cross-Compliance (ABl. 2014, L 181, S. 48).

(3) Delegierte Verordnung (EU) Nr. 639/2014 der Kommission vom 11. März 2014 zur Ergänzung der Verordnung (EU) Nr. 1307/2013 
des Europäischen Parlaments und des Rates mit Vorschriften über Direktzahlungen an Inhaber landwirtschaftlicher Betriebe im 
Rahmen von Stützungsregelungen der Gemeinsamen Agrarpolitik und zur Änderung des Anhangs X der genannten Verordnung 
(ABl. 2014, L 181, S. 1).

(4) Durchführungsverordnung (EU) Nr. 809/2014 der Kommission vom 17. Juli 2014 mit Durchführungsbestimmungen zur 
Verordnung (EU) Nr. 1306/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich des integrierten Verwaltungs- und 
Kontrollsystems, der Maßnahmen zur Entwicklung des ländlichen Raums und der Cross-Compliance (ABl. 2014, L 227, S. 69).

Klage, eingereicht am 9. August 2021 — BNetzA/ACER

(Rechtssache T-485/21)

(2021/C 401/17)

Verfahrenssprache: Deutsch

Parteien

Klägerin: Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommunikation, Post und Eisenbahnen (BNetzA) (Deutschland) 
(Prozessbevollmächtigte: Rechtsanwälte U. Karpenstein und K. Reiter)

Beklagte: Agentur der Europäischen Union für die Zusammenarbeit der Energieregulierungsbehörden

Anträge

Die Klägerin beantragt,

— die Entscheidung Nr. A-001-2021 (konsolidiert) des Beschwerdeausschusses der Beklagten vom 28. Mai 2021 
(angegriffene Entscheidung) für nichtig zu erklären,

— hilfsweise, für den Fall, dass das Gericht die angegriffene Entscheidung nicht insgesamt für nichtig erklärt, diese 
Entscheidung für insoweit nichtig zu erklären, als darin die nachfolgend aufgelisteten Teile und Bestimmungen der 
Entscheidung Nr. 30/2020 der Beklagten vom 30. November 2020 bestätigt werden:

(i) Artikel 1 Abs. 1 Satz 2, Artikel 2 Abs. 2 Buchst. j und Artikel 3 des Anhangs I;

(ii) Artikel 7 des Anhangs I;

(iii) Artikel 12 Abs. 2 des Anhangs I;
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